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Siehe Stellungnahme 01b. 
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen. 

   Bezirksregierung Arnsberg I Seite 1 

*Die Nummerierung der Festsetzungen entspricht dem Stand der Offenlegung und kann sich im Rahmen der Überarbeitung geringfügig geändert haben. 
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Die Mitteilungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Gemäß Anlage 1 des Bundeswasserstraßengesetzes (WaStrG) handelt es sich bei 
den Ersten Fahrten des Dortmund-Ems-Kanals um Binnenwasserstraßen, die aus-
schließlich der See- und Binnenschifffahrt dienen. Auch die Fläche der im Entwurf 
des Landschaftsplans als Naturschutzgebiet geplanten Alten Fahrt des Dortmund-
Ems-Kanals ist nach wie vor als Bundeswasserstraße gewidmet. 
Gemäß § 4 BNatSchG muss die bestimmungsgemäße Nutzung auf Flächen, die u. a. 
der See- oder Binnenschifffahrt dienen, bei Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege gewährleistet sein. 
Da der Großteil der Verbote in Naturschutzgebieten der Flächennutzung für die Bin-
nenschifffahrt entgegensteht (allen voran das Verbot, Gewässer zu befahren, aber 
auch Abgrabungen, Auffüllungen oder weitere Veränderungen vorzunehmen oder 
Baumaterialien einzubringen), kann hier entgegen des Landschaftsplanentwurfs kein 
Naturschutzgebiet ausgewiesen werden. Auch die tatsächlich fehlende Nutzung als 
Binnenschifffahrt führt zu keiner Änderung der rechtlichen Vorgaben, da hierzu allein 
die Widmung der Fläche entscheidend ist. 
 
Bei Änderungen des Landschaftsplanentwurfs nach der öffentlichen Auslegung ist 
gemäß § 27c Abs. 2 Satz 2 LG sowie § 29 Abs. 2 Satz 2 LG den Eigentümern der 
von den Änderungen betroffenen Grundstücke und den von den Änderungen 
berührten Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 
Mit Schreiben vom 06.10.2015 wurden das Wasser- und Schifffahrtsamt Rheine 
sowie die weiteren betroffenen Träger öffentlicher Belange (Bezirksregierung 
Münster, Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz sowie das 
Landesbüro für Naturschutzverbände) über die Änderung informiert. Ihnen wurde die 
Möglichkeit zur Stellungnahme bis zum 03. November 2015 gegeben  

 
 
Das Naturschutzgebiet 2.1.04 wird vollständig zurückgenommen. Die Fläche wird in 
das angrenzende Landschaftsschutzgebiet 2.2.08 Kanalinsel aufgenommen. Die für 
alle Landschaftsschutzgebiete formulierte nicht betroffene Tätigkeit 2.2 D Nr. 8 er-
möglicht die bestimmungsgemäße Nutzung der Fläche. 
Da die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für den Festsetzungsraum 5.1.1.02 der 
bestimmungsgemäßen Nutzung nicht entgegenstehen und für die Alte Fahrt selbst 
keine eigenen Maßnahmen innerhalb dieses Festsetzungsraums formuliert sind, 
können diese Abgrenzungen beibehalten werden. 
Das Entwicklungsziel 1.1.1.02 im Bereich der Alten Fahrt wird zurück genommen. Die 
Fläche wird in das angrenzende Entwicklungsziel 1.1.2.03 aufgenommen. 

   LANUV Seite 1 
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Die ordnungsgemäße land- und forstwirtschaftliche Bodennutzung gilt als nicht be-
troffene Tätigkeit. Die Bewirtschaftungsweise der landwirtschaftlichen Nutzflächen in 
Schutzgebieten ist daher nicht eingeschränkt. 
Für das entsprechend den Regeln des Baugesetzbuches landwirtschaftlich privile-
gierte Bauen im Landschaftsschutzgebiet (LSG) gilt das generelle Bauverbot nicht. 
Eine Erschwernis für das zukünftige landwirtschaftliche Bauen wird daher nicht gese-
hen. 
 
 
Bei gewerblichen Stallbauten, die keiner Pflicht zur Umweltverträglichkeitsprüfung 
bzw. zur Vorprüfung des Einzelfalls nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 
unterliegen, kann die untere Landschaftsbehörde in LSG eine Ausnahme von dem 
Bauverbot erteilen. Voraussetzung ist zunächst, dass das Vorhaben nach Standort 
und Gestaltung der Landschaft angepasst wird und der jeweilige Schutzzweck nicht 
entgegensteht. Danach erst kann in Ausübung des pflichtgemäßen Ermessens eine 
Ausnahme vom Bauverbot erteilt werden. 
Siehe unter 2.2.1 F 1. a) im Landschaftsplantext. 
Wie bei allen Bauvorhaben im Außenbereich sind auch im LSG an erster Stelle die 
Vorgaben des Baurechts zu beachten. Hofstellen werden grundsätzlich nicht mit 
Naturschutzgebieten überplant. 
 
Eine unverhältnismäßige Belastung oder Erschwernis ist somit nicht gegeben. 

   Landwirtschaftskammer Seite 1 
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Die Gewässerrandstreifen und Ackerflächen bleiben im Naturschutzgebiet enthalten. 
Sie stellen wertvolle Verbindungsflächen dar, die zukünftig auch im Rahmen vertragli-
cher Vereinbarungen z. B. in Grünland umgewandelt werden könnten. 
Der derzeitige Zustand der Flächen, der durch vertragliche Vereinbarungen entstan-
den ist, darf auch wieder in seine ursprüngliche Nutzung überführt werden. 
 
Die Festsetzungen bleiben bestehen. 

   Landwirtschaftskammer Seite 3 
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Die Anmerkung wird zur Kenntnis genommen.  
 
Eine Vielzahl der geschützten Landschaftsbestandteile stellt Wölbäcker, Streuobst-
wiesen oder Gehölzbeständen dar, die sich aus bodenständigen Laubgehölzen zu-
sammensetzen und eine besonders schutzwürdige Ausprägung aufweisen. Hierzu ist 
nicht zwingend die Beobachtung während einer gesamten Vegetationsperiode nötig. 
 
Der Landschaftsplan stellt jedoch ein Instrument dar, dass es ermöglicht, besonders 
auf die jeweilige Schutzbedürftigkeit der Gebiete hinzuweisen und ggf. Sanktionen 
durchzuführen. 

   NABU Seite 1 
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Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Befreiungen auf Basis des § 69 Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) i. V. m. § 67 Landschaftsgesetz (LG) erteilt werden. 
Gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen, die z. B. zur Unterhaltung oder Instandset-
zung bestehender Leitungsnetze notwendig sind, gelten gemäß 2.1.1 D 7. als nicht 
betroffene Maßnahmen. Eine Befreiung ist daher nicht nötig. Die Maßnahmen sind 
jedoch der unteren Landschaftsbehörde vor Beginn anzuzeigen. Dies kann auch 
kurzfristig z. B. per E-Mail erfolgen. 

   Westnetz Regionalzentrum Münster Seite 1 



 
 

 

  
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Eine Abstimmung in entsprechenden 
Fällen ist üblich. 

   Westnetz Regionalzentrum Münster Seite 2 



 


